
 

Amtsblatt  

Internetseite: https://www.lra-ffb.de/amt-service/veroeffentlichungen/amtsblaetter/ 
Sofern sich eine Bekanntmachung des Landratsamtes auf zur Einsicht auszulegende Unterlagen bezieht, sind diese über die 
Internetseite https://www.lra-ffb.de/amt-service/veroeffentlichungen/bekanntmachungen/ zugänglich. Internetveröffentlichun-
gen unterbleiben, soweit rechtliche oder tatsächliche Gründe entgegenstehen.  
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Nummer 21 

28.08.2025 
Bekanntmachungen des Landratsamtes 
Bekanntmachungen von Gemeinden und Zweckverbänden 
Hinweis einfügen / entfernen 

INHALT Seite 

 
Bekanntmachungen des Landratsamtes 
 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche Ab-
fallentsorgungseinrichtung des Landkreises Fürstenfeldbruck  
(Abfallgebührensatzung – AbfGS) 142 
 
Öffentliche Zustellung der Nachbarausfertigungen des Vorbeschei-
des vom 21.08.2025 für folgendes Bauvorhaben: Antrag auf Vorbe-
scheid: Neubau eines Wohngebäudes mit 12 Wohneinheiten und 
Gewerbeflächen (Laden mit 465m² Verkaufsraum) und einer Tiefga-
rage mit 61 PKW-Stellplätzen auf dem Grundstück Fl.-Nr. 1738, 
1738/16, 1738/41 der Gemarkung Puchheim, Stadt Puchheim (Bau-
herrin: Frau Alexandra Boos; Bauort: 82178 Puchheim, Lochhauser 
Straße 45, 45 a, 45 b) an die Eigentümer der Grundstücke Fl.-Nrn. 
1738/2, 1737/20, 1738/40, 1738/4 der Gemarkung Puchheim, Stadt 
Puchheim 155 
 
 

https://www.lra-ffb.de/amt-service/veroeffentlichungen/amtsblaetter/
https://www.lra-ffb.de/amt-service/veroeffentlichungen/bekanntmachungen/
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Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche Abfallentsorgungseinrichtung 
des Landkreises Fürstenfeldbruck (Abfallgebührensatzung – AbfGS) 
 
 
Aufgrund von Art. 7 Abs. 2 und 5 des Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetzes i.V.m. Art. 1, 2 und 8 
des Bayerischen Kommunalabgabengesetzes i.V.m. § 19 der Satzung über die Vermeidung, Ver-
wertung und sonstige Entsorgung von Abfällen im Landkreis Fürstenfeldbruck (Abfallwirtschaftssat-
zung) vom 23.07.2021 – jeweils in der aktuell gültigen Fassung – erlässt der Landkreis Fürstenfeld-
bruck folgende Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche Abfallentsorgungsein-
richtung des Landkreises Fürstenfeldbruck (Abfallgebührensatzung): 
 

 
Inhaltsübersicht 

 
§ 1 Gebührenerhebung § 5 Entstehen der Gebührenschuld 
§ 2 Gebührenschuldner § 6 Fälligkeit der Gebührenschuld 
§ 3 Gebührenmaßstab § 7 Pflichten der Gebührenschuldner 
§ 4 Gebührensätze § 8 In-Kraft-Treten 

 

 
§ 1 

Gebührenerhebung 
 
Der Landkreis Fürstenfeldbruck erhebt für die Benutzung der öffentlichen Abfallentsorgungseinrich-
tungen Gebühren. 
 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner ist, wer die Abfallentsorgungseinrichtungen des Landkreises benutzt. 
 
(2) 1Bei der Abfallentsorgung im Bring- und im Holsystem gilt der Eigentümer des dem Anschluss- 

und Überlassungszwang nach § 6 der Abfallwirtschaftssatzung unterliegenden Grundstückes 
als Benutzer. 2Dem Grundstückseigentümer gleichgestellt ist derjenige dem das Eigentum ge-
mäß § 39 Abs. 2 AO i.V.m. Art. 13 Abs.1 Nr. 2 Buchst. b) KAG zugerechnet wird, der dinglich 
Nutzungsberechtigte (§ 1 Abs. 4 der Abfallwirtschaftssatzung) oder die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft der dem Anschluss- und Überlassungszwang nach § 6 der Abfallwirtschaftssat-
zung unterliegenden Grundstücke als Benutzer. 3Bei der Verwendung von zusätzlichen Rest-
müllsäcken ist der Erwerber Benutzer. 4Bei der Selbstanlieferung von Abfällen sind der Abfaller-
zeuger und der Anlieferer Benutzer. 5Die Abfallentsorgung des Landkreises benutzt auch derje-
nige, dessen unzulässig behandelte, gelagerte oder abgelagerte oder nach § 4 Abs. 1 der Ab-
fallwirtschaftssatzung von der Abfallentsorgung ausgeschlossenen Abfälle der Landkreis ent-
sorgt (§ 4 Abs. 4 der Abfallwirtschaftssatzung). 6Bei der Anlieferung der in § 4 Abs. 12 und 
Abs. 18 genannten Abfälle gilt der Anlieferer als Benutzer. 

 
(3) 1Mehrere Benutzer sind Gesamtschuldner. 2Dies gilt insbesondere für Wohnungs- oder Teilei-

gentümer sowie für die zugelassene gemeinsame Benutzung von Restmüll- und Bioabfallbe-
hältnissen gemäß § 15 Abs. 1 Satz 9 der Abfallwirtschaftssatzung. 

 
(4) Der Gebührenbescheid über die gesamte Forderung kann an den Wohnungseigentumsverwal-

ter gerichtet werden. 
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§ 3 
Gebührenmaßstab 

 
(1) Die Gebühr für die Abfallentsorgung bestimmt sich 
 

a) nach einer Grundgebühr für jede Einheit im Sinne der Absätze 2 und 3 (Grundgebührenein-
heit) und 

 
b) nach Leistungsgebühren 

 
- nach der Zahl und dem Fassungsvermögen, sowie der Anzahl der Abfuhren der Rest-

müllbehältnisse, Biotonnen und Wertstofftonnen oder im Falle der zugelassenen Sackab-
fuhr nach der Anzahl und dem Fassungsvermögen der Abfallsäcke, 

- im Falle der Abholung von Sperrmüll, sperrigem Metallschrott und Elektrogroßgeräten 
nach Art und Volumen der zur Abholung bereitgestellten Abfälle, 

- nach Art und Menge bzw. Volumen der an den Einrichtungen des Landkreises angeliefer-
ten Abfälle, 

- nach der Menge, dem Sach- und Personalaufwand bei illegaler Abfallentsorgung. 

 
(2) Bei zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken gilt als Grundgebühreneinheit im Sinne dieser 

Satzung jede nach außen abgeschlossene Wohnung mit in der Regel zusammenliegenden 
Räumen, die die Führung eines selbständigen Haushalts ermöglichen (Haushaltsgrundgebühr). 

 
(3) 1Bei gewerblich oder zu sonstigen Zwecken (= insbesondere freiberufliche oder ähnliche sowie 

öffentliche Nutzung) oder bei gemischt genutzten Grundstücken gilt jede Nutzungseinheit für 
sich als mindestens eine zusätzliche Grundgebühreneinheit, insoweit wird wie folgt differenziert:  

 

 2Die auf dem anschlusspflichtigen Grundstück, innerhalb von Gebäuden nicht für Wohnzwecke 
vorhandenen Nutzflächen entsprechen 

 
unter 300 m2 1 Grundgebühreneinheit für gewerbliche/sonstige Nutzung 
bis einschließlich 1000 m2 2 Grundgebühreneinheiten für gewerbliche/sonstige Nutzung 
bis einschließlich 2000 m2 3 Grundgebühreneinheiten für gewerbliche/sonstige Nutzung 
je weitere angefangene  
1.000 m2 1 Grundgebühreneinheit für gewerbliche/sonstige Nutzung 

 
3Bei zum Zweck der gewerblichen Beherbergung genutzten Grundstücken gelten je angefange-
ne 10 Fremdenbetten als eine Grundgebühreneinheit für gewerbliche/sonstige Nutzung. 

 
4Bei Campingplätzen gelten je angefangene 10 Stellplätze als eine Grundgebühreneinheit für 
gewerbliche/sonstige Nutzung. 

 
5Für die nebenberufliche Ausübung von Tätigkeiten nach Satz 1 innerhalb von Wohneinheiten 
ohne separate Betriebs- oder Arbeitsräume, wird eine Grundgebühr für gewerbliche/sonstige 
Nutzung nicht erhoben, wenn aus der Tätigkeit ein nennenswertes Müllaufkommen nicht zu er-
warten ist. 
 
6Auf die Erhebung einer Grundgebühr für gewerbliche/sonstige Nutzung kann verzichtet werden, 
wenn Tätigkeiten nach Satz 1 ausschließlich außerhalb des Landkreises Fürstenfeldbruck aus-
geübt werden und ausgeschlossen ist, dass durch die Ausübung der Tätigkeit entsorgungs-
pflichtige Abfälle im Landkreis Fürstenfeldbruck anfallen können. 
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7Auf die Erhebung einer Grundgebühr kann ferner verzichtet werden bei Tätigkeiten, die aus-
schließlich außerhalb des Betriebssitzes oder der Betriebsstätte ausgeübt werden (reine ambu-
lante Tätigkeiten), wenn zur Ausübung dieser Tätigkeiten keine Betriebs- oder Arbeitsräume 
(z.B. Lagerräume, Verwaltungsräume, häusliche Arbeitszimmer, Werkstätten u.ä.) vorhanden 
sind. 

 
8Die Grundgebühr für gewerbliche/sonstige Nutzung kann auf die Höhe einer Haushaltsgrund-
gebühr ermäßigt werden, wenn 

 
- die zur Ausübung der Tätigkeit genutzten Betriebs- und Arbeitsräume insgesamt weniger als 

50 m2 aufweisen oder 
- eine hauptberufliche Tätigkeit innerhalb von Wohneinheiten ohne Betriebs-/ Verwaltungs-

einheiten ausgeübt wird oder 
- die Tätigkeit größtenteils (70 % und mehr) außerhalb der dazu bestimmten  

Betriebs-/Arbeitsräume ausgeübt wird oder 
- zur Ausübung der Tätigkeit genutzte Betriebs-/Arbeitsräume nicht regelmäßig oder nur in 

geringem Umfang (weniger als 10 Wochenstunden) genutzt werden. 
 

9Befreiungen und Ermäßigungen nach den Sätzen 5 – 8 werden nur auf Antrag ab dem Kalen-
dertag des Antragseinganges beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck 
gewährt. 10Die Antragsteller sind verpflichtet bei erstmaliger Antragstellung und unbeschadet § 7 
auf Anforderung die Befreiungs-/Ermäßigungsvoraussetzungen nachzuweisen und zu belegen. 
11Befreiungen nach den Sätzen 5 und 7 sowie Ermäßigungen nach Satz 8 werden grundsätzlich 
dann nicht gewährt, wenn zur Ausübung der Tätigkeit zusätzliches Personal gegen Entgelt be-
schäftigt wird. 

 
(4) 1Auf Antrag können Lagerflächen, die sich nicht am Hauptsitz der Nutzung gem. Abs. 3 Satz 1 

befinden, mit Flächen am Hauptsitz zusammengerechnet werden. 2Dies gilt nur, wenn sich der 
Hauptsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck befindet. 

 
(5) 1Gewerbliche Lagerflächen ohne Abfallaufkommen können von der Erhebung einer Grundge-

bühr für gewerbliche/sonstige Nutzung befreit werden. 2Als Lagerflächen sind solche Flächen 
anzusehen, die eindeutig und ausschließlich der Lagerhaltung von weiterzuverarbeitenden bzw. 
veräußerbaren Waren dienen. 3Eine Abgrenzung zu vorhandenen Produktions- und Verkaufs-
flächen muss ersichtlich sein. 4§ 3 Abs. 3 Sätze 9 und 10 gelten entsprechend. 

 
 

§ 4 
Gebührensätze 

 
(1) Die Grundgebühr für jede Grundgebühreneinheit nach § 3 Abs. 2 (Haushaltsgrundgebühr) be-

trägt 73,43 € pro Jahr, die Grundgebühreneinheit nach § 3 Abs. 3 (Grundgebühr für gewerbli-
che/sonstige Nutzung) beträgt 103,13 € pro Jahr. 

 
(2) 1Die Leistungsgebühr für den Restmüll beträgt jährlich bei 14-täglicher Leerung für 
 

1. eine Müllnormtonne mit 40 l Füllraum 57,96 € 
2. eine Müllnormtonne mit 60/70 l Füllraum 86,94 € 
3. eine Müllnormtonne mit 80/90 l Füllraum 115,92 € 
4. eine Müllnormtonne mit 110/120 l Füllraum 173,88 € 
5. eine Müllnormtonne mit 240 l Füllraum 347,76 € 
6. eine Müllnormtonne mit 660 l Füllraum 956,34 € 
7. eine Müllnormtonne mit 770 l Füllraum 1.115,73 € 
8. eine Müllnormtonne mit 1,1 cbm Füllraum 1.593,90 € 
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9. eine Müllnormtonne mit 2,5 cbm Füllraum 3.622,51 € 
10. eine Müllnormtonne mit 5,0 cbm Füllraum 7.245,02 € 

 
2
Die Leistungsgebühr für den Restmüll beträgt jährlich bei wöchentlicher Leerung für 

 
1. eine Müllnormtonne mit 240 l Füllraum 695,52 € 
2. eine Müllnormtonne mit 660 l Füllraum 1.912,68 € 
3. eine Müllnormtonne mit 770 l Füllraum 2.231,46 € 
4. eine Müllnormtonne mit 1,1 cbm Füllraum 3.187,80 € 
5. eine Müllnormtonne mit 2,5 cbm Füllraum 7.245,02 € 
6. eine Müllnormtonne mit 5,0 cbm Füllraum 14.490,04 € 

 

(3) 1Die in Abs. 2 Satz 1 genannten Gebühren beinhalten folgende Biotonnenvolumen: 
 

 
 

2Die in Abs. 2 Satz 2 genannten Gebühren beinhalten folgende Biotonnenvolumen: 
 

 
 

3Wird ein größeres als das in Satz 1 und 2 jeweils genannte Biotonnenvolumen vorgehalten, 
beträgt die Gebühr für jeden zusätzlichen Liter Biotonnenvolumen 0,50 € pro Jahr. 
 

(4) 1Für jede weitere Restmüllleerung (Sonderleerung) beträgt die Gebühr pro Leerung bei 

 
1. einer Müllnormtonne mit 40 l Füllraum 44,60 € 
2. einer Müllnormtonne mit 60/70 l Füllraum 45,90 € 
3. einer Müllnormtonne mit 80/90 l Füllraum 47,10 € 
4. einer Müllnormtonne mit 110/120 l Füllraum 49,80 € 
5. einer Müllnormtonne mit 240 l Füllraum 57,60 € 
6. einer Müllnormtonne mit 660 l Füllraum 84,60 € 
7. einer Müllnormtonne mit 770 l Füllraum 91,70 € 
 8. einer Müllnormtonne mit 1,1 cbm Füllraum 113,10 € 
 9. einer Müllnormtonne mit 2,5 cbm Füllraum 243,90 € 
10. einer Müllnormtonne mit 5,0 cbm Füllraum 279,50 € 
11. einer Mulde mit 3,0 cbm Füllraum 261,70 € 
12. einer Mulde mit 5,5 cbm Füllraum 288,30 € 
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2Für jede weitere Leerung (Sonderleerung) von Biotonnen beträgt die Gebühr pro Leerung 
bei 

einer Müllnormtonne  mit  60 l Füllraum  47,10 € 
einer Müllnormtonne  mit  120 l Füllraum  49,20 € 
einer Müllnormtonne  mit  240 l Füllraum  53,10 €. 
 

3Für jede weitere Leerung (Sonderleerung) von Landkreis-Papiertonnen beträgt die Ge-
bühr pro Leerung bei 

 
einer Müllnormtonne mit 1,1 cbm Füllraum 36,90 €. 

 
4Für jede weitere Leerung (Sonderleerung) von Wertstofftonnen beträgt die Gebühr pro 
Leerung bei 

 
einer Müllnormtonne  mit  80 l Füllraum  58,70 € 
einer Müllnormtonne  mit  120 l Füllraum  60,00 € 
einer Müllnormtonne  mit  240 l Füllraum  64,00 € 
einer Müllnormtonne  mit  1,1 cbm Füllraum 90,00 € 
 

(5) 1Die jährliche Leistungsgebühr für die Abfuhr von Abfällen mit Großcontainern beträgt pro Ku-
bikmeter bestelltem und aufgestelltem Containermaß 

 
bei wöchentlicher Abholung 2.898,00 €, 
bei 14täglicher Abholung 1.449,00 €. 

 
2Die Leistungsgebühr für die Abfuhr von Abfällen mit Großcontainern bei einmaliger Abholung 
beträgt 64,50 € pro Kubikmeter bestelltem und aufgestelltem Containermaß. 

 
(6) 1Die jährliche Leistungsgebühr für die Abfuhr von Abfällen mit Pressmulden beträgt pro Kubik-

meter bestelltem und aufgestelltem Containermaß 

 
bei wöchentlicher Abholung 8.694,02 €, 
bei 14täglicher Abholung 4.347,01 €. 

 
2Die Leistungsgebühr für die Abfuhr von Abfällen mit Pressmulden bei einmaliger Abholung be-
trägt 183,70 € pro Kubikmeter bestelltem und aufgestelltem Containermaß. 

 
(7) 1Die Leistungsgebühr für die Restmüllabfuhr unter Verwendung von zugelassenen Restmüllsä-

cken beträgt 

 
für einen Einwegmüllsack mit 100 l Füllraum 5,60 €, 

für einen Einwegmüllsack mit 50 l Füllraum 2,80 €. 

 
(8) 1Die Gebühr bei Selbstanlieferung (gemäß 

§ 17 Abfallwirtschaftssatzung) von brenn-
baren Abfällen zur Beseitigung 

 bei der Müllverbrennungsanlage Geiselbullach 
 (ohne Einsammeln und Transport) beträgt:  177,80 € pro t 
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2Bei Anlieferungen von < 100 kg und einem Fahr-
zeuggesamtgewicht von < 5 t beträgt die Gebühr  

 pauschal 13,34 € 
 

3Bei Anlieferungen von < 200 kg und einem Fahr-
zeuggesamtgewicht von > 5 t und < 30 t beträgt die  
Gebühr pauschal 26,67 € 
 

4Bei Anlieferungen von < 400 kg und einem Fahr-
zeuggesamtgewicht von > 30 t beträgt die Gebühr 

 pauschal 53,34 € 
 

5Für die Feststellung des Fahrzeuggesamtgewichts ist das Eingangsgewicht maßgeblich. 
 
(9) Die Gebühr für die Abholung von brennbarem 

Sperrmüll (im Sinne von § 13 Abs. 2 Nr. 2 a der 
Abfallwirtschaftssatzung) 
- maximal zwei Kubikmeter je Haushalt - beträgt 80,00 € je Anfahrt und  
  Haushalt 

(10) Die Gebühr für die Abholung von sperrigem 
Metallschrott (im Sinne von § 13 Abs. 2 Nr. 2 b  
der Abfallwirtschaftssatzung) beträgt 80,00 € je Anfahrt 

 
(11) Die Gebühr für die Abholung von  

Elektrogroßgeräten (im Sinne von § 13 Abs. 2 Nr. 2 c  
der Abfallwirtschaftssatzung) beträgt  80,00 € pro Stück 

 
(12) Die Gebühr für die Anlieferung von Problemabfällen aus anderen Herkunftsbereichen als 

privaten Haushalten (maximal 500 kg pro Jahr und Betrieb) beträgt für: 
 

- Altöl 0,90 € pro angefangenem kg 
- Kondensatoren 19,60 € pro angefangenem kg 
- Schwermetalle, Schwermetallverbindungen 21,50 € pro angefangenem kg 
- sonstige Problemstoffe (Altfarben, Altlacke,  

Lösungsmittel, Fotochemikalien, Pflanzen- 
schutzmittel, gefüllte Spraydosen, organische 
 und anorganische Chemikalien, Aerosole,  
Tenside, Polyphosphate, Carbid- 
verbindungen, Chlorkalk und Steinsalz etc.) 6,30 € pro angefangenem kg 

- Feuerlöscher 15,00 € pro Feuerlöscher 
 
(13) Die Gebühr für die Anlieferung aus privaten Haushalten beträgt: 
 

- für Altöl 0,90 € pro angefangenem kg 
- für Feuerlöscher 15,00 € pro Feuerlöscher 

 
(14) Die Gebühr für die Anlieferung von Gartenabfällen an den großen Wertstoffhöfen und sonstigen 

Sammelstellen beträgt 

 
a) für Privatanlieferungen, die 1 cbm 

täglich überschreiten 10,00 € je angefangenem  
  Kubikmeter, mindestens 10,00 € 
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b) für Anlieferungen aus anderen 
Herkunftsbereichen 10,00 € je angefangenem 
  Kubikmeter, mindestens 10,00 € 

 

(15) 1Die Gebühr für die Anlieferung von Abfällen auf der landkreiseigenen Deponie Jesenwang be-
trägt bei 

 

1 Reinem Ziegel (Ziegelsteine, Dachziegel) 9,00 € pro t 

2 Reinem Betonabbruch, Teile bis inkl. 50 cm 9,00 € pro t 

3 Reinem Betonabbruch, Teile > 50 cm 18,00 € pro t 

3.1 bei Anlieferungen von < 100 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
< 5 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
5,00 € 

3.2 bei Anlieferungen von < 200 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 5 t und < 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
5,00 € 

3.3 bei Anlieferungen von < 400 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
5,40 € 

4 Betonteile mit Armierung (z. B. Masten, Säulen, Spaltenböden) 80,00 € pro t 

4.1 bei Anlieferungen von < 100 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
< 5 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
6,00 € 

4.2 bei Anlieferungen von < 200 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 5 t und < 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
12,00 € 

4.3 bei Anlieferungen von < 400 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
24,00 € 

5 Bauschutt (Beton, Ziegel gemischt) 90,00 € pro t 

5.1 bei Anlieferungen von < 100 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
< 5 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
6,75 € 

5.2 bei Anlieferungen von < 200 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 5 t und < 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
13,50 € 

5.3 bei Anlieferungen von < 400 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
27,00 € 

6 Mineralfaser in einer zugelassenen Verpackung 373,00 € pro t 

6.1 bei Anlieferungen von < 100 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
< 5  t beträgt die Gebühr pauschal 

 
27,98 € 

6.2 bei Anlieferungen von < 200 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 5 t und < 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
55,95 € 

6.3 bei Anlieferungen von < 400 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
111,90 € 

7 nicht verwertbare, nicht brennbare Abfälle - geeignet zur Ablagerung 
auf einer Deponie der Klasse 0 

 
50,00 € pro t 

7.1 bei Anlieferungen von < 100 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
< 5 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
5,00 € 

7.2 bei Anlieferungen von < 200 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 5 t und < 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
7,50 € 

7.3 bei Anlieferungen von < 400 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
15,00 € 

8 Asbest in einer zugelassenen Verpackung 232,00 € pro t 

8.1 bei Anlieferungen von < 100 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
< 5 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
17,40 € 

8.2 bei Anlieferungen von < 200 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 5 t und < 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
34,80 € 

8.3 bei Anlieferungen von < 400 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
69,60 € 
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9 Flachglas 45,00 € pro t 

9.1 bei Anlieferungen von < 100 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
< 5 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
5,00 € 

9.2 bei Anlieferungen von < 200 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 5 t und < 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
6,75 € 

9.3 bei Anlieferungen von < 400 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
13,50 € 

10 Flachglas mit Rahmen 140,00 € pro t 

10.1 bei Anlieferungen von < 100 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
< 5 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
10,50 € 

10.2 bei Anlieferungen von < 200 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 5 t und < 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
21,00 € 

10.3 bei Anlieferungen von < 400 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
42,00 € 

11 Erdaushub 50,00 € pro t 

11.1 bei Anlieferungen von < 100 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
< 5 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
5,00 € 

11.2 bei Anlieferungen von < 200 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 5 t und < 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
7,50 € 

11.3 bei Anlieferungen von < 400 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
15,00 € 

12 Straßenaufbruch, nicht teerhaltig 50,00 € pro t 

12.1 bei Anlieferungen von < 100 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
< 5 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
5,00 € 

12.2 bei Anlieferungen von < 200 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 5 t und < 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
7,50 € 

12.3 bei Anlieferungen von < 400 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
15,00 € 

13 Straßenaufbruch, teerhaltig 232,00 €/t 

13.1 bei Anlieferungen von < 100 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
< 5 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
17,40 € 

13.2 bei Anlieferungen von < 200 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 5 t und < 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
34,80 € 

13.3 bei Anlieferungen von < 400 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
69,60 € 

14 Altholz, Kategorie I bis III 74,00 € pro t 

14.1 bei Anlieferungen von < 100 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
< 5 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
5,55 € 

14.2 bei Anlieferungen von < 200 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 5 t und < 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
11,10 € 

14.3 bei Anlieferungen von < 400 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
22,20 € 

15 nicht verwertbare, nicht brennbare Abfälle - geeignet zur Ablagerung 
auf einer Deponie der Klasse 2 - inkl. Transport 

 
232,00 € pro t 

15.1 bei Anlieferungen von < 100 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
< 5 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
17,40 € 

15.2 bei Anlieferungen von < 200 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 5 t und < 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
34,80 € 

15.3 bei Anlieferungen von < 400 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
69,60 € 

16 nicht verwertbare, brennbare Abfälle inkl. Transport zur MVA Geisel-
bullach 

 
245,00 € pro t 

16.1 bei Anlieferungen von < 100 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
< 5 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
18,38 € 
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16.2 bei Anlieferungen von < 200 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 5 t und < 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
36,75 € 

16.3 bei Anlieferungen von < 400 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
73,50 € 

17 Bioabfälle 120,00 € pro t 

17.1 bei Anlieferungen von < 100 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
< 5 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
9,00 € 

17.2 bei Anlieferungen von < 200 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 5 t und < 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
18,00 € 

17.3 bei Anlieferungen von < 400 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
36,00 € 

18 Dachpappe 414,00 € pro t 

18.1 bei Anlieferungen von < 100 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
< 5 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
31,05 € 

18.2 bei Anlieferungen von < 200 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 5 t und < 30 t be- trägt die Gebühr pauschal 

 
62,10 € 

18.3 bei Anlieferungen von < 400 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
124,20 € 

19 Gipsabfälle 94,00 € pro t 

19.1 bei Anlieferungen von < 100 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
< 5 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
7,05 € 

19.2 bei Anlieferungen von < 200 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 5 t und < 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
14,10 € 

19.3 bei Anlieferungen von < 400 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
28,20 € 

20 Leicht- bzw. Porenbeton (z.B. Ytong) 86,00 € pro t 

20.1 bei Anlieferungen von < 100 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
< 5 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
6,45 € 

20.2 bei Anlieferungen von < 200 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 5 t und < 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
12,90 € 

20.3 bei Anlieferungen von < 400 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
25,80 € 

21 HBCDD-haltige Abfälle aus privaten Haushalten 1.666,00 €/t 

21.1 bei Anlieferungen von < 100 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
< 5 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
124,95 € 

 
21.2 

bei Anlieferungen von < 200 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 5 t und < 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
249,90 € 

 
21.3 

bei Anlieferungen von < 400 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
499,80 € 

22 Gartenabfälle aus privaten Haushalten, die 220 kg täglich überschrei-
ten 

 
50,00 €/t 

22.1 bei Anlieferungen von < 400 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von      
> 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
15,00 € 

23 Gartenabfälle aus anderen Herkunftsbereichen 50,00 €/t 

23.1 bei Anlieferungen von < 100 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
< 5 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
5,00 € 

23.2 bei Anlieferungen von < 200 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 5 t und < 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
7,50 € 

23.3 bei Anlieferungen von < 400 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
15,00 € 

24 Keramik- und Fliesenabfälle  103,00 €/t 

24.1 bei Anlieferungen von < 100 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
< 5 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
7,73 € 
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24.2 bei Anlieferungen von < 200 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 5 t und < 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
15,45 € 

24.3 bei Anlieferungen von < 400 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 
> 30 t beträgt die Gebühr pauschal 

 
30,90 € 

 

2Für die Feststellung des Fahrzeuggesamtgewichts nach Satz 1 ist das Eingangsgewicht maß-
geblich. 

 
3Sofern bei Anlieferungen von < 100 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von < 5 t, von 
< 200 kg und einem Fahrzeuggesamtgewicht von > 5 t und < 30 t oder von < 400 kg und einem 
Fahrzeuggesamtgewicht von > 30 t keine gesonderte Gebühr ausgewiesen ist, beträgt die Ge-
bühr pauschal 5,00 € pro angelieferte Fraktion. 
 
4Ergibt die Berechnung der Anlieferungsgebühr nach Satz 3 einen geringeren Betrag als 5,00 € 
so beträgt die Mindestgebühr 5,00 € pro angelieferte Fraktion. 
 
5Unter nicht verwertbaren, nicht brennbaren Abfällen – geeignet zur Ablagerung auf einer De-
ponie der Klasse 0 - werden insbesondere folgende Abfälle verstanden: Glasbausteine, Draht-
glas, asbestfreie Zementplatten, Sand. 

 
6Bei der Anlieferung von Mineralfasern in einer zugelassenen Verpackung wird eine Freimenge 
von 15 Liter pro Tag gewährt. 
 
7Für die Einstufung des angelieferten Materials wird das darin enthaltene Material, für das die 
höchste Gebühr festgesetzt ist, zur Gebührenfestsetzung herangezogen. 

 
8Die Gebühr für das Wiederaufladen von angeliefertem Material beträgt 25,00 € 

 
(16) 1Die Gebühr für die Anlieferung von nicht verwertba-

ren, nicht brennbaren Abfällen – geeignet zur Abla-
gerung auf einer Deponie der Klasse 2  
(Reststoffdeponie Jedenhofen) beträgt 211,00 € pro t 

 
2Bei Anlieferungen von < 100 kg und einem Fahrzeug- 
gesamtgewicht von < 5 t beträgt die Gebühr pauschal 16,00 € 
 

3Bei Anlieferungen von < 200 kg und einem Fahrzeug- 
gesamtgewicht von > 5 t und < 30 t beträgt die Gebühr pauschal 32,00 € 
 

4Bei Anlieferungen von < 400 kg und einem Fahrzeug- 
gesamtgewicht von > 30 t beträgt die Gebühr pauschal 64,00 € 

 
5Für die Feststellung des Fahrzeuggesamtgewichts ist das Eingangsgewicht maßgeblich. 

 
(17) 1Die Gebühr für die Anlieferung an den großen Wertstoffhöfen und sonstigen Sammelstel-

len beträgt: 
 

a) für Dachpappe 4,00 € pro angefangenem ¼ cbm 
 

b) für vermischten Bauschutt, reinen  
Bauschutt, Flachglas, Gipsabfälle, 
Leicht –bzw. Porenbeton 4,00 € pro angefangenem ¼ cbm 
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c) für zementgebundenen Asbest 4,00 € pro Anlieferung 
 

2Bei den in Satz 1 geregelten Anlieferungen wird je Fraktion a), b) oder c) eine Freimenge von 
15 Litern pro Tag gewährt. 

 
(18) 1Die Gebühr für die Entsorgung unzulässig behandelter, gelagerter oder abgelagerter Abfälle 

(§ 2 Abs. 2 Satz 4) beträgt je angefangenem Kubikmeter 60,00 €. 2Zusätzlich wird eine Gebühr 
von 2,50 € pro angefangene Kilometer und eine Aufwandsgebühr von 30,00 € pro angefangene 
Stunde und eingesetztem Arbeiter erhoben. 

 
(19) Die Gebühr für die Abholung von 

haushaltsüblichen, gebrauchsfä-
higen Gegenständen für die 
Wertstoffbörse – maximal zwei 
Kubikmeter je Haushalt - beträgt 80,00 € je Anfahrt und Haushalt  
 

(20) Die jährliche Gebühr für die vierwöchentliche Leerung der Wertstofftonnen beträgt 

 
für eine 80-Liter-Müllnormtonne 47,50 € 
für eine 120-Liter-Müllnormtonne 71,25 € 
für eine 240-Liter-Müllnormtonne 142,51 € 
für eine 1.100-Liter-Müllnormtonne 653,17 € 

 
(21) 1Die Gebühr für die Anlieferung von Künstlichen  

Mineralfasern (KMF) in zugelassenen reißfesten 
Gewebesäcken zu einer vom Landkreis bekannt- 
gegebenen Übergabestelle beträgt 309,00 € pro t 

 
2Bei Anlieferungen von < 100 kg und einem Fahrzeug- 
gesamtgewicht von < 5 t beträgt die Gebühr pauschal 23,50 € 
 
3Bei Anlieferungen von < 200 kg und einem Fahrzeug- 
gesamtgewicht von > 5 t und < 30 t beträgt die Gebühr pauschal 47,00 € 
 
4Bei Anlieferungen von < 400 kg und einem Fahrzeug- 
gesamtgewicht von > 30 t beträgt die Gebühr pauschal 94,00 € 

 
5Für die Feststellung des Fahrzeuggesamtgewichts ist das Eingangsgewicht maßgeblich. 

 
(22) 1Die Gebühr für die Anlieferung von HBCDD-haltigen 

Abfällen aus privaten Haushalten bei der  
 Müllverbrennungsanlage Geiselbullach beträgt 1.666,00 € pro t 

 
2Bei Anlieferungen von < 100 kg und einem Fahrzeug- 
gesamtgewicht von < 5 t beträgt die Gebühr pauschal 125,00 € 
 
3Bei Anlieferungen von < 200 kg und einem Fahrzeug- 
gesamtgewicht von > 5 t und < 30 t beträgt die Gebühr pauschal 250,00 € 
 
4Bei Anlieferungen von < 400 kg und einem Fahrzeug- 
gesamtgewicht von > 30 t beträgt die Gebühr pauschal 500,00 € 

 

5Für die Feststellung des Fahrzeuggesamtgewichts ist das Eingangsgewicht maßgeblich. 
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§ 5 
Entstehen der Gebührenschuld 

 
(1) 1Bei der Abfallentsorgung für Abfälle im Holsystem gemäß § 4 Abs. 1 und 2 sowie Abs. 3 Sätze 

1 und 2 entsteht die Gebührenpflicht des Grundstückseigentümers mit Anschluss des Grund-
stücks an die öffentliche Abfallentsorgungseinrichtung (Grundgebühr, § 4 Abs. 1) bzw. mit Aus-
gabe der Gebührenmarke (Leistungsgebühr, § 4 Abs. 2 und Abs. 3 Sätze 1 und 2) nach Maß-
gabe der Abfallwirtschaftssatzung. 2Die Gebührenpflicht erlischt mit Beendigung der Benutzung 
nach Satz 1. 

 
(2) 1Erhebungszeitraum für die Grund- und Leistungsgebühren gemäß § 4 Abs. 1 bis 3 ist das Ka-

lenderjahr. 2Die Gebührenschuld entsteht am 01.01. des Kalenderjahres. 3 Erfolgt der Anschluss 
des Grundstücks an die öffentliche Abfallentsorgungseinrichtung erst im Laufe des Kalenderjah-
res, entsteht die Gebührenschuld abweichend von Satz 2 am Tag des Anschlusses (Grundge-
bühr, § 4 Abs. 1) bzw. mit Ausgabe der Gebührenmarke (Leistungsgebühr, § 4 Abs. 2 und 
Abs. 3 Sätze 1 und 2). 4Die Gebührenschuld endet abweichend von Satz 1 mit Ablauf des Ka-
lendertages, an dem das Grundstück nicht mehr an die öffentliche Einrichtung Abfallentsorgung 
angeschlossen ist (Grundgebühr, § 4 Abs. 1) bzw. mit Ablauf des Kalendertages, an dem die 
Gebührenmarke dem Landkreis ausgehändigt wird (Leistungsgebühr, § 4 Abs. 2 und Abs. 3 
Sätze 1 und 2). 5Entsteht bzw. endet die Gebührenschuld im Laufe des Kalenderjahres, werden 
die in § 4 Abs. 1 und 2 sowie Abs. 3 Sätze 1 und 2 enthaltenen Jahresgebühren für den Erhe-
bungszeitraum anteilig ab dem Kalendertag erhoben, an dem die Gebührenschuld entsteht 
bzw. bis zum Ablauf des Kalendertages erhoben, an dem die Gebührenschuld endet. 
 

(3) 1Bei der Inanspruchnahme eines größeren als in § 4 Abs. 3 Sätze 1 und 2 genannten Bioton-
nenvolumens gemäß § 4 Abs. 3 Satz 3 entsteht die Gebührenschuld gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 
grundsätzlich am 01.01. des Kalenderjahres. 2Abweichend davon entsteht die Gebührenschuld 
mit dem Tag der Erhöhung des Biotonnenvolumens (Aufstellung zusätzliche(r) bzw. größere(r) 
Behälter am Grundstück durch den Landkreis oder seinem Beauftragten), wenn das höhere Bio-
tonnenvolumen zum 01.01. noch nicht vorgehalten wurde. 3Die Gebührenschuld endet mit dem 
beantragten Datum der Beendigung der Nutzung des über das in § 4 Abs. 3 Sätze 1 und 2 hin-
ausgehenden Biotonnenvolumens, jedoch nicht vor Eingang der Abmeldung im Abfallwirt-
schaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck. 4Entsteht bzw. endet die Gebührenschuld im 
Laufe des Kalenderjahres, werden die in § 4 Abs. 3 Satz 3 erhobenen Jahresgebühren für den 
Erhebungszeitraum anteilig ab dem Kalendertag erhoben, an dem die Gebührenschuld entsteht 
bzw. bis zum Ablauf des Kalendertages erhoben, an dem die Gebührenschuld endet. 

 
(4) Bei der Anlieferung bzw. Selbstanlieferung (§ 4 Abs. 8, 12 bis 16, 17, 21 und 22) entsteht die 

Gebührenschuld mit der Übergabe der Abfälle. 
 
(5) Bei der Verwendung von zusätzlichen Restmüllsäcken (§ 4 Abs. 7) entsteht die Gebühren-

schuld mit der Abgabe des Abfallsackes an die Benutzer. 
 
(6) Bei der Sonderleerung von Restmüllbehältnissen, Biotonnen, Landkreis-Papiertonnen und 

Wertstofftonnen (§ 4 Abs. 4) sowie bei der Abholung von Großcontainern (§ 4 Abs. 5), Press-
mulden (§ 4 Abs. 6), Sperrmüll (§ 4 Abs. 9), sperrigem Metallschrott (§ 4 Abs. 10), Elektrogroß-
geräten (§ 4 Abs. 11) und Gegenständen für die Wertstoffbörse (§ 4 Abs. 19) entsteht die Ge-
bührenschuld mit Beauftragung des Landkreises. 

 
(7) Bei der Entsorgung unzulässig behandelter, gelagerter oder abgelagerter Abfälle gemäß § 4 

Abs. 18 entsteht die Gebührenschuld mit dem Abtransport der Abfälle durch den Landkreis bzw. 
die vom Landkreis beauftragten Dritten. 
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(8) Bei der Leerung der Wertstofftonnen (§ 4 Abs. 20) entsteht die Gebührenschuld mit dem Tag 
der Aufstellung der Wertstofftonne am Grundstück durch den Landkreis oder seinem Beauftrag-
ten. Sie endet mit dem beantragten Datum der Beendigung der Nutzung der Wertstofftonne, je-
doch nicht vor Eingang der Abmeldung im Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürsten-
feldbruck. 

 
 

§ 6 
Fälligkeit der Gebührenschuld 

 
(1) 1Die Gebühren für die Abfallentsorgung im Holsystem (Grund- und Leistungsgebühr) gemäß § 4 

Abs. 1 und 2 sowie Abs. 3 Sätze 1 und 2 sind jeweils am 01.07. und 01.01. jeden Jahres (halb-
jährliche Zahlungsweise) bzw. auf Antrag am 01.01. jeden Jahres (jährliche Zahlungsweise), 
frühestens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

 
 2Bei später hinzukommenden Schuldnern oder wenn sich die maßgeblichen Umstände gemäß 

§ 3 Abs. 1 bis 5 und § 4 Abs. 2 und 3 Sätze 1 und 2 ändern, wird die Gebühr mit dem Entstehen 
fällig, frühestens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides. 

 
(2) Bei der Entsorgung unzulässig behandelter, gelagerter oder abgelagerter Abfälle gemäß § 4 

Abs. 18 wird die Gebühr einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
(3) Für die Müllgroßcontainer nach § 4 Abs. 5 sowie Preßmulden nach § 4 Abs. 6 wird die Gebühr 

mit dem Entstehen fällig, frühestens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheides. 

 
(4) Für die Anlieferung bzw. Selbstanlieferung von Abfällen gemäß § 4 Abs. 8, 12, Abs. 14 bis 16 

und 21 sowie 22 wird die Gebühr mit dem Entstehen fällig, frühestens jedoch einen Monat nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides. 

 
(5) Für Restmüllsäcke gemäß § 4 Abs. 7 wird die Gebühr mit dem Kauf fällig und entrichtet. 

 
(6) Für die Leerung der Biotonnen (§ 4 Abs. 3 Satz 3), die zusätzliche Abholung von Abfällen ge-

mäß § 4 Abs. 4 sowie für die Leerung der Wertstofftonnen (§ 4 Abs. 20) wird die Gebühr mit 
dem Entstehen fällig, frühestens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheides. 

 
(7) Für die Anlieferung der Abfälle gemäß § 4 Abs. 13 und Abs. 17 wird die Gebühr mit Abgabe der 

Abfälle am Wertstoffhof oder einer sonstigen Sammelstelle fällig und ist dort zu entrichten. 
 
(8) Für die Abholung von Sperrmüll, sperrigem Metallschrott, Elektrogroßgeräten sowie gebrauchs-

fähigen Gegenständen für die Wertstoffbörse gemäß § 4 Abs. 9 bis 11 und 19 wird die Gebühr 
mit Beauftragung des Landkreises fällig und ist vor Ausführung der Leistung zu entrichten. 

 
 

§ 7 
Pflichten der Gebührenschuldner 

 
Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem Landkreis oder den beauftragten Stellen die für die 
Höhe der Gebührenschuld maßgeblichen Veränderungen unverzüglich zu melden und über den 
Umfang dieser Veränderungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – 
Auskunft zu erteilen. 
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§ 8 

In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. 
 
 
Fürstenfeldbruck, den 11.08.2025  
Landratsamt Fürstenfeldbruck 
 
Thomas Karmasin  
Landrat 
 
 
 
 
 
 
 
Öffentliche Zustellung der Nachbarausfertigungen des Vorbescheides vom 21.08.2025 für 
folgendes Bauvorhaben: Antrag auf Vorbescheid: Neubau eines Wohngebäudes mit 
12 Wohneinheiten und Gewerbeflächen (Laden mit 465m² Verkaufsraum) und einer Tiefgara-
ge mit 61 PKW-Stellplätzen auf dem Grundstück Fl.-Nr. 1738, 1738/16, 1738/41 der Gemar-
kung Puchheim, Stadt Puchheim (Bauherrin: Frau Alexandra Boos; Bauort: 82178 Puchheim, 
Lochhauser Straße 45, 45 a, 45 b) an die Eigentümer der Grundstücke Fl.-Nrn. 1738/2, 
1737/20, 1738/40, 1738/4 der Gemarkung Puchheim, Stadt Puchheim 
 
 
Die Nachbarausfertigungen gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 4 Bayerische Bauordnung -BayBO- des 
Vorbescheides des Landratsamtes Fürstenfeldbruck vom 21.08.2025, BV-Nr. 2025-0313 betreffend 
Antrag auf Vorbescheid: Neubau eines Wohngebäudes mit 12 Wohneinheiten und Gewerbeflächen 
(Laden mit 465m² Verkaufsraum) und einer Tiefgarage mit 61 PKW-Stellplätzen auf dem Grund-
stück Fl.-Nr. 1738, 1738/16, 1738/41 der Gemarkung Puchheim, Stadt Puchheim werden hiermit an 
die Eigentümer der o.g. Nachbargrundstücke nach Art. 66 Abs. 2 Sätze 4 und 5 BayBO durch öf-
fentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Der Vorbescheid wurde am 21.08.2025 unter Nebenbestimmungen, erteilt. 
 
 
Der Lageplan ist Bestandteil dieser Bekanntmachung. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 
werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht München  
Postfachanschrift:  Postfach 200 543,  80005 München 
Hausanschrift:  Bayerstr. 30,  80335 München 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher  
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig.  
 
 
Zusatz: 
 
Der Vorbescheid vom 21.08.2025, BV-Nr. 2025-0313 einschließlich der genehmigten Pläne kann 
beim Landratsamt Fürstenfeldbruck, Bauamt Zimmer-Nr. 385 Münchner Straße 32, 82256 Fürsten-
feldbruck, nach Terminvereinbarung eingesehen werden. 
 
Mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Fürstenfeldbruck gilt die Zustel-
lung als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO), d.h. ab diesem Tag läuft die Klagefrist. 
 
 
Fürstenfeldbruck, den 21.08.2025 
 
Griebl 
Bauamt 
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Thomas Karmasin 
Landrat 

 
 

Herausgeber: Landratsamt Fürstenfeldbruck – Redaktion und Druck Referat 10 


